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7829 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 4. Dezember 2007 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Pensionsgesetz 1965 und das Bundesbahn-Pensionsgesetz geändert werden 

Im Zuge der Beratungen über die Regierungsvorlage (297 der Beilagen) betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Ärztegesetz 1998, das 
Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfondsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- 
und Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das 
Sonderunterstützungsgesetz, das Heeresversorgungsgesetz, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und 
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden (Bundesgesetz zur Anpassung von 
Rechtsvorschriften an die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung 
des Gesundheitswesens für die Jahre 2008 bis 2013), haben die Abgeordneten Renate Csörgits, Werner 
Amon, MBA, Kolleginnen und Kollegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates als 
Selbstständigen Antrag am 27. November 2007 eingebracht. 
Mit dem vorliegenden Beschluss werden das Pensionsgesetz 1965 und das Bundesbahn-Pensionsgesetz 
novelliert. 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 18. 
Dezember 2007 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin MMag. Barbara Eibinger. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin MMag. Barbara Eibinger gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2007 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 

Wien, 2007 12 18 

 MMag. Barbara Eibinger Martina Diesner-Wais 
 Berichterstatterin Vorsitzende 


